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Rechtsvorschriften 
 
 
 
 

Kategorien: 
 

1. A1  Motorräder mit einem Hubraum von höchstens 125 cm³ und einer Motorleistung 
von nicht mehr als 11 kW. 
 

2. A25 kW  Motorräder mit einer Motorleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis 
von Motorleistung zu Leergewicht von nicht mehr als 0.16 kW/kg 
(d.h. 125 cm³ von über 11 kW oder schwere Maschinen mit gedrosseltem Motor). 
 

3. A  Motorräder mit einer Motorleistung von mehr als 25 kW oder einem Verhältnis von 
Motorleistung zu Leergewicht von mehr als 0.16 kW/kg. 

 
 
Mindestalter: 
 
1. A1  - 16 Jahren, Motorrad mit einem Hubraum von höchstens 50 cm³ 
   - 18 Jahren, Motorrad mit einem Hubraum von höchstens 125 cm³ 
 

2. A25 kW  - 18 Jahren 
 

3. A  - 25 Jahren 
   - 18 Jahren für Motorradmechanikerlehrlinge und Absolventen von Ausbildung bei 
     der Polizei oder Armee 
   - oder nach 2-jähriger Fahrpraxis mit Motorrädern der Kategorie A25 kW 
 
 
 
 
Allgemeines: 
 
Wer den Führerausweis für Personenwagen (Kategorie B) bereits besitzt, muss für die Kategorie A1 den 
Lernfahrausweis beziehen und mindestens 8 Stunden praktische Grundschulung absolvieren. Die theoretische 
Führerprüfung hat man ja bereits absolviert. Eine praktische Prüfung ist nicht vorgesehen. 
Vorgehen: Station 2 und 3 (ohne Nothelferausweis) – Station 6 und 7 (ohne Verkehrskunde-Unterricht) – 
Station 9 und 10. 
 
Fahrten im Ausland 
Nur wer die praktische Führerprüfung bestanden und einen gültigen Führerausweis hat, darf im Ausland 
fahren. Lernfahrten im Ausland sind nicht erlaubt. 
 
Keine Mitfahrenden bei Lernfahrten 
Bei Lernfahrten darf keine Person mitgeführt werden. Damit muss man warten, bis die praktische 
Führerprüfung bestanden ist. Im Fahrzeugsausweis muss der zweite Sitz eingetragen und das Motorrad 
selbstverständlich entsprechend ausgerüstet sein, Sattel, Trittbretter oder Fussraster). Wer jemanden mitführt, 
muss sich bewusst sein, dass sich dadurch die Stabilität des Motorrades verändert und die physikalischen 
Kräfte anders wirken. Dies ist zum Beispiel beim Kurvenfahren, Bremsen und Ausweichen der Fall. Wer ein 
zweisitziges Motorrad besitzt, sollte deshalb in der Fahrschule entsprechend Manöver mit einer mitfahrenden 
Person üben. 
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Der Weg zum sicheren Fahren führt über 10 Stationen: 
 
 
1. Nothelferkurs     10 Stunden 
 

2. Sehtest: Sehschärfe und Gesichtsfeld  Bei Augenarzt oder anerkanntem Optiker 
 

3. Gesuch zur Erlangung des   Gesuch persönlich einreichen, je nach Kanton, 
 Lernfahrausweises der Kategorie A1  beim Straßenverkehrsamt oder bei der Gemeinde. 
       Identität nachweisen. Beilegen: Nothelferausweis, 
       Sehtestergebnis, 2 Passfotos. 
 

4. Vorbereitung auf die Theorieprüfung  Beste Vorbereitung durch die Fahrschule. 
 

5. Theorieprüfung     Gleiche Theorieprüfung wie für die übrigen 
       Motorfahrzeuge. 50 Fragen mit mehreren 
       Antwortmöglichkeiten, von denen eine oder mehrere 
       richtig sein können. 
 

6. Lernfahrausweis Kategorie A1   Vom Straßenverkehrsamt nach bestandener 
       Theorieprüfung erteilt. Fahren mit einem Motorrad 
       Kategorie A1 (hinten das „L“ anbringen) nun erlaubt. 
       Achtung: Gültigkeit nur 4 Monate. Komplette 
       Grundschulung (S. Station 7) muss in dieser Zeit  
       absolviert werden. Nachher Verlängerung um 12 Monate 
       möglich. 
 
7. Praktische Grundschulung in der Fahrschule 8 Stunden (in der Regel 2 x 4 Stunden): 
       Fahrdynamik, Blicktechnik, Fahrzeugbedienung; 
       defensiv, verantwortungsbewusst und  
 und      energiesparend fahren. Zusätzliche Lektionen 
       für die Sicherheit empfohlen. 
 
 Verkehrskundeunterricht in der Fahrschule 8 Stunden (4 x 2 Stunden) Verkehrssinnbildung 
       und Gefahrenlehre. 
 

8. Praktische Führerprüfung    Geprüft werden: Fahrzeugbeherrschung (in der 
       Regel auf speziellem Parcours) und das 
       Verhalten im Verkehr. Zu beachten: kantonale 
       Vorschriften für die Bekleidung. 
9. Führerausweis der Kategorie A1   Nach bestandener Führerprüfung ohne „L“ fahren. 
 

10. Weiterbildung     Mehr Sicherheit gewinnen durch Besuch von 
       Weiterbildungskursen. 
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Links: 
 
 
Aus- und Weiterbildung    www.tcs.ch/main/de/home/kurse.html 

www.fahrlehrerverband.ch 
 
Nothilfekurse     www.samariter.ch/de/i/nothilfekurse.html 
 
Liste der Straßenverkehrsämter   www.asa.ch/de/strassenverkehrsaemter.html 
 
Verkehrsregeln     www.tcs.ch 
       (Klicken auf „Sicherheit“ – „Verkehrserziehung“ –  
       „Broschüren und Unterlagen“) 
 
Kleiner Test über Verkehrsregeln   www.asa.ch/cut-demo/start_de.htm 
 
Simulation von Anhaltsweg und    www.gib-acht-im-verkehr.de 
Aufprallgeschwindigkeit    (Klicken auf „Service“ – „Download“ – „Anhalteweg“) 
 
Liste der Ordnungsbussen    www.admin.ch/ch/d/sr/741_031/app1.html 
 
Gesetze und Verordnungen    www.admin.ch/ch/d/sr/sachreg.html 
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